
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Besetzung von Ausschüssen und Gremien;  
hier: Neubesetzung eines beratenden Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 2 Abs. 3 Buchst. d) der Satzung zur Regelung der Angelegenheiten des Jugendamtes 
gehört dem Jugendhilfeausschuss eine von der „AG 78 – Hilfe zur Erziehung“ aus ihren Reihen 
zu benennende Person als beratendes Mitglied an. 
Bisher war laut Beschluss des Kreistags vom 01.11.2011 Frau Inga Kolaschnik als Vertreterin 
der AG im Jugendhilfeausschuss benannt worden. 
 
Aufgrund einer Umbesetzung in der Arbeitsgemeinschaft ist von dort in der letzten Sitzung der 
AG nunmehr Frau Kerstin von Bornstädt als Vertreterin für den Jugendhilfeausschuss 
vorgeschlagen worden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Frau Inga Kolaschnik wird als beratendes Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss abberufen. 
2. Frau Kerstin von Bornstädt wird als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss berufen. 

 
 
 
 
 
Luttmann 
 

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/1239 

Status:         öffentlich 

Datum:     27.11.2015 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

11.12.2015 Kreistag    
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